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In Liechtenstein wie auch in der Schweiz müssen Motorfahrzeuglenkerinnen und -lenker ab dem 75. Altersjahr 

regelmässig eine vertrauensärztliche Kontrolluntersuchung der Fahreignung absolvieren. Die Kontrolle erfolgt 

altersabhängig und unabhängig von konkreten Auffälligkeiten. Demgegenüber verzichten Staaten wie 

Deutschland und Österreich auf solche pauschalen Altersuntersuchungen und überprüfen die Fahreignung nur 

bei konkreten Hinweisen oder Ereignissen. Begründet wird dies unter anderem damit, dass das Alter allein kein 

verlässlicher Indikator für die Verkehrssicherheit sei und gesundheitliche Einschränkungen individuell beurteilt 

werden müssen.

Auch auf EU-Ebene wurde im Rahmen einer Reform der Führerscheinrichtlinie über verpflichtende 

Gesundheitschecks für ältere Autofahrer/-innen diskutiert. Entsprechende Vorschläge wurden jedoch aus den 

gleichen Gründen abgelehnt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach Wirksamkeit, Verhältnismässigkeit und Kosten-Nutzen der 

bestehenden Regelung in Liechtenstein.

Die Regierung wird daher um die Beantwortung folgender Fragen ersucht:

* Wie viele Personen haben in den vergangenen zehn Jahren die Fahrtauglichkeitsprüfung nicht bestanden?

* Wie viele über 75-jährige Personen waren in den vergangenen zehn Jahren in Verkehrsunfälle verwickelt 

und wie hoch ist deren Anteil im Vergleich zu anderen Altersgruppen (nach Möglichkeit inklusive 

Verursacheranteil)?

* Welche jährlichen Gesamtkosten entstehen dem Staat durch Durchführung und Administration dieser 

Altersprüfungen und welche durchschnittlichen Kosten tragen die betroffenen Personen pro Untersuchung 

selbst?
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* Liegen der Regierung Studien, Auswertungen oder sonstige Erkenntnisse vor, die einen messbaren Beitrag 

dieser Altersprüfung zur Verkehrssicherheit belegen? Wenn ja, welche?

* Prüft die Regierung vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen, insbesondere des erneuten 

Verzichts auf verpflichtende Altersprüfungen in der EU, eine Anpassung oder Abschaffung der bestehenden 

Regeln in Liechtenstein?

Antwort vom 06. März 2026
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